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dieſer Ritus (der Waſſerweihe) genommen iſt Dieſe Gutachten wurden
mit allen übrigen darauf bezüglichen Documenten vom Promotor
P'idei geſammelt, ihm ein neuer Entwurf ausgearbeitet und bei
gegeben und der Unterſuchung der eiligen Congregation unterbreitet.

Nach dieſen Vorbereitungen ſtellten die Cardinäle, welche der
Riten⸗Congregation vorſtehen, En genaues Examen U  ber die Natur
die 68 eben genannten Ritu und über deſſen eitung von der
orientaliſchen Kirche, ferner über die Urſachen, weshalb dieſer Gebrauch
in einigen Kirchen des lateiniſchen Ritus eingeführ worden, und Inter
Uchten die Gründe, Aus welchen dieſer Ritus wenigſtens N1 den
Orten, H-i denen EL bisher eingeführt war, erlaubt oder toleriert
werden könnte, verhoten aber, daſs irgendwo anders gebraucht
werde, weil Er der griechiſchen Kirche durchaus eigen und dem
lateiniſchen Ritus und fremd ſei egte daher der Cardinal
Präfect Aloiſius Maſella der 8 folgendes Dubium ur Ent
ſcheidung vor „Kann hei der Waſſerweihe, welche
Vigiltag oder E Epiphanie In einigen en
mit einiger Feierlichkeit 3Uu geſchehen flegte, ein anderer

erlau werden, als derjenige, welcher Rituale
ROmanum für die Waſſerweihe vorgeſchrieben üſte Darauf
antworteten die Cardinäle nach reiflicher Erwägung mit: Nein
Am (ai Der hl Vater hat Uunter dem 11 Juni 1890
1eſe Entſcheidung der Riten⸗Congregation gutgeheißen nd beſtätigt.
Daraus erhellt, daſs nirgends mehr das In einzelnen iöceſan
ſtualen enthaltene Formular für die Dreikönigs-Waſſerweihe E·
braucht werden darf

Beſtimmungen des bayeriſchen ötaates In verſchiedenen
Birchenangelegenheiten und Armenſachen.

Von Eduard Stingl, Präſes in Straubing Bayern/)
Kirchenangelegenheiten.

n Betreff der Eheſchließu öſterreichiſcher und
ungariſcher Staatsangehöriger uIn ayern ergieng Unterm

Februar folgende Miniſterial⸗Entſchließung:“
„Durch autographierte vom September 1880 iſt Aus-⸗

geſprochen worden, daſs die von den Bezirkshauptmannſchaften
ausgeſtellten Zeugniſſe über die perſönliche Fähigkeit ul Eheſchließung
als den Beſtimmungen de des Geſetzes über Heimat, Ver
ehelichung und Aufenthalt pri 1868 genügend anzuſehen
eien. Dasſelbe gilt vbvon den Zeugniſſen, we  e von dem un
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gariſchen Miniſterium für Ultu und Unterricht zUum Zwecke der
Eheſchließung ungariſcher Staatsangehöriger Im Auslande ausgeſtellt
werden. Au  5 Anlaſs eines Specialfalles muſs jedoch darauf auf⸗
merkſam gemacht werden, daſs ſowohl In Oeſterreich, Ule in ngarn
die Ehe wiſchen Juden und riſten verboten iſt und daſs außer⸗
dem In Ungarn Civilehen keine Giltigkeit haben. Demzufolge werden
die Diſtricts⸗Verwaltungsbehörden beauftragt, da Iu Art 3
vorgeſchriebene Zeugnis zur Verehelichung eines öſterreichiſchen oder
ungariſchen Staatsangehörigen de beigebrachten Eheſchließungs—
Certificates ſeines Heimatsſtaates 3U verweigern, venn das erwähnte
Verhältni hinſichtlich der Confeſſion der Brautleute vorliegt oder
bei der Verehelichung eines Ungarn nicht vo Gewiſsheit Afur
beſteht, daſs der Ehe  ließung vor dem Standesamte die kirchliche
Trauung unmittelbar nachfolgt.“

2 Eheſchließung uIn der Pfalz „Chriſtliche Angehörige
68 rechtsrheiniſchen Bayern, welche Iu der falz einen Ohnſt
hatten, konnten daſelb vor dem nslebentreten des Reichsgeſetzes
über die Beurkundung des Perſonenſtandes und die Eheſchließung

6 Februar 1875 nach vorgängiger Erwirkung der erforderlichen
behördlichen Verehelichungs-Bewilligung Ur ordnungsgemäß
folgte kirchliche Trauung auch ohne eachtung der bezüglichen
Vorſchriften des 60dE CIVII U  3  ber die Form der Eheſchließung eine
bürgerlich giltige Ehe eingehen.“)

Religiöſe Kindererziehung. Die 88 12 bis 23 der
II Verf.⸗Beil. enthalten die Beſtimmungen, wonach ſich die eligiöſe
Erziehung der Kinder Aus gemiſchten Ehen regelt. In einem be⸗
ſonderen 0 nun wurde behauptet, dieſe Beſtimmungen hätten bloß
auf Perſonen Anwendung, welche einer der drei öffentlichen Religions⸗
genoſſenſchaften angehören, nicht aber auch auf Angehörige von Privat⸗
Kirchengeſellſchaften, der Juden, Altkatholiken N Der Verw
Gerichtshof entſchied Unterm 11 März 1887 „Die Beſtimmungen
In den 8  — 12 bis 23 der II Verf.⸗Beil. ſind nicht auf Angehörige
der öffentlichen Kirchengeſellſchaften beſchränkt, finden ielmehr auch
auf Angehörige von Privat-⸗Kirchengeſellſchaften und insbeſondere auf
Iſraeliten Anwendung.“

Sonntagsfeier. Die Verordnung A  Uli 1862
Abſ unterſagt alle öffentlich vorgenommenen oder öffentliches

Aergernis erregenden Arbeiten der geräuſchvolle Hantierungen des
landwirtſchaftlichen, gewerblichen, Handels⸗ oder FabriksbetriebesSonn⸗ und Feſttagen, dringende 0 ausgenommen; und die Ueber  2
tretung dieſes

————.—....... Verhotes iſt INI St.⸗G.⸗B 5 66 Ziff 4 mit Strafe
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9edroht Das Oberlandesgericht München entſchied nun unterm
29 Januar 1889½) „Wenn ein Viehhändler oder etzger das ihm
gehörige Vieh Un die Straßen eines Tte. an einem onntage
reibt, ⁰ ieg hierin eine öffentlich vorgenommene Arbeit des Handels  E
betriebes, we rafbar iſt nach 366 Nor des St.⸗G.⸗B und
Allerh. Verordnung Juli 1862 81 Abſ 4., oferne nicht ein drin⸗
gender Fall vorlag. in olcher iſt nicht auf die ſogenannten Nothfälle
beſchränkt. Die Strafbarkeit iſt dadurch nicht ausgeſchloſſen daſs Urch
den Viehtrieb ein öffentliches Aergernis nicht hervorgerufen wurde.“

0. Abtheilung des Friedhofes nach Confeſſionen.
8 100 der II Verf.-Beil. ſagt „Wenn eln Religionstheil keinen
eigenen — 1 beſitzt, oder nicht bei der Theilung des gemein⸗
ſchaftlichen Kirchenvermögens einen für ſich anlegt, ſo iſt der im
Orte befindliche als eln gemeinſchaftlicher Begräbnisplatz für ämmt  2
iche Einwohner des Tte 3u betrachten, 3u deſſen Anlage und
Unterhaltung aber auch ſämmtliche Religionsverwandte verhältnis⸗
mäßig beitragen müſſen.“ QAmi iſt eln geſetzliches Simultaneum
hinſichtlich des riedhofes für den Iim citierten Geſetzesparagraphen
vorgeſchriebenen Fall conſtituiert.

Au  S dieſer geſetzlichen Beſtimmung wurde nun von einer Kreis⸗
regierung der Schlu gezogen, daſs auf katholiſchen Friedhöfen die
Andersgläubigen auch mitten unter die Katholiken In der ehen treffenden
Reihenfolge der Gräber begraben werden müſsten, daſs demnach die
Kirchenverwaltung, wenn der riedho Im Eigenthume der Kirchen⸗
ſtiftung iſt, oder die Gemeindeverwaltung, wenn der Friedho igen⸗
thum einer katholiſchen politiſchen Gemeinde iſt, da Recht nicht habe,
den Friedho abzutheilen und eine eigene Abtheilung für Ander 4Tĩs‚
gläubige 3u beſtimmen. Das Miniſterium entſchied gegen die Kreis—
regierung durch Entſchließung vom Mai 1889, we quoa
passum (COncéernentem lautet „Was die ſachlichen Erwägungen 0
langt, welche die königliche Regierung zur Beanſtandung des
der Friedhofordnung geführt aben, ſo geben zunächſt die Bedenken,
welche gegen die Anweiſung einer beſonderen Abtheilung für Akatho⸗
liken erhoben worden ſind, Anlaſs, auf die Entſchließung hinzuweiſen,
velche von dem königlichen Staatsminiſterium des Innern eider
Abtheilungen In Betreff „Die Friedhofordnung für den rledho Iun
Tirſchenreuth⸗ Unterm November 1885, omit nach dem Re
gierungsbeſcheid vom December 1884 an die Regierung, 7
Ergangen iſt Darnach iſt Unter der Im 100 der II Verf.⸗Beil.
unter gewiſſen Vorausſetzungen ſtatuierten Gemeinſchafklichkeit eines
Begräbnisplatzes für ſämmtliche Einwohner. ES Tte nach dem
Wortlaute und nach der Entſtehungsgeſchichte dief Beſtimmung nicht

Gemeinſchaft de Eigenthums, ſondern nur eine olche des Ge

*) Min. Bl. Innern, 92



61

brauches 3u verſtehen, und iſt die zugrunde liegende Abſicht ledigli
darauf gerichtet, Fürſorge 3u treffen, daſ jedem Ortseinwohner ohne
Unterſchied der Confeſſion eln ehrliches Begräbnis zutheil werde.
Mit Rückſicht darauf wurde In der vorerwähnten Miniſterial⸗Ent⸗
ſchließung ausgeſprochen, daſs In der confeſſionellen Abtheilung eines
Friedhofes an und für ſich eine Verletzung des §8100 der II Verf
C1 nicht Erblte werden könne und daſ einer ſolchen
dann die ede ein könne, etwa Iu der Art der Abtheilung,
inſoferne nämlich inem Religionstheile ein minderwertiger oder gar
ein anſtößiger Platz zugewieſen würde, eine Verkürzung dieſes
ligionstheiles gegenüber dem anderen gegeben wäre

8 allgemeine Recht auf ein Begräbnis nämlich, welches jedem
Einwohner Iu der Gemeinde uſteht, chließt nicht wie das oberſt⸗
richterliche Erkenntnis vom October richtig hervorhebt

auch für den einzelnen das Recht I ſich ſich den Platz auf
dem Friedhofe auszuwählen; ondern eS iſt Sache des Eigenthümers
des Friedhofes, mag dieſer die Kirchen— oder politiſche Gemeinde
ein, über die USwa des Platzes durch den einzelnen Beſtimmung
5 treffen und der Eigenthümer darf ohne Verletzung de 8 100
der II E  2.  2  El bei dem reffen dieſer Beſtimmung die Confeſſion
des einzelnen maßgebend ſein laſſen

imultaneum In Simultaneen iſt der bisherige Eſt
an für die E der einzelnen Religionsparteien maßgebend, „die
urſprünglich der höchſten Stelle,?) nunmehrs) den Diſtricts⸗ und
Kreisverwaltungsbehörden, owie letztinſtanziell dem V Ju⸗
kommende Entſcheidung von Streitigkeiten U  ber Ausübung
Simultanrechten hat zweifello vor m die beſtehende Uebung
und den bisherigen Beſitzſtand feſtzuhalten. In ieſem inne f Lrei
auch das reußiſche andrecht, deſſen Beſtimmungen Im El II
Titel 11, 88 309 von der II Verf.⸗Beil. In 88 faſt
wörtlich aufgenommen wurden, in 312 vor, daſ bei der Ent⸗
ſcheidung über die Usübung von Simultanrechten 7• auf dasjenige,
Vas bisher üblich geweſen E

ſt, hauptſächlich Rückſicht 3u nehmen“
ſei, und wenn dieſe orſchri nicht förmlich In die II EV  2  2  el
übergegangen iſt, ſo bildet ſie doch eine nach der Natur der Sache
Iu beachtende egel, welcher für die betheiligten Kirchengemeinden
In ezug auf die Vermeidung einſeitiger Aenderungen des 43

ber⸗
kommenen Zuſtandes der rundſatz: „II simultaneo nihil innovetur“
gegenüberſteht. Ob aber eine Uebung al beſtehend, ein eſt

1 Regierungsblatt 1873, 1652 Nach 92 der II Verf. ⸗Beil
gehörte die Entſcheidung der Üüber Ausübung von Simultanrechten entſtandenen
Streitigkeiten lediglich vor das Staatsminiſterium de Innern S An
gelegenheiten; die Bezirksämter und die Kreisregierungen waren iezu nicht eom⸗
petent Nach Art. 10 3 11 de V.⸗G.⸗H.⸗Geſ ont Auguſt 1878.
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ſtand als gegeben erachten ſel, mu jederzeit nach den Beſonder⸗
heiten de Einzelnfalles beurtheilt werden, wobei In Bezug auf Zeit⸗
dauer und Beſchaffenheit der Uebung die eivilrechtlichen Grundſätze,
welche Iu dem einſchlägigen Landestheile über Erſitzung, Verjährung,
Herkommen U dgl gelten, zuhilfe genommen, keineswegs aber un⸗
edingt und ausſchließlich angewandt werden können.““)

Militärdienſt der Geiſtlichen und Theologen. Da
Reichs-⸗Militärgeſetz vom 2 Mai 1874 1880, welches N
8 2* die Zurückſtellung oder Befreiung ganzer Berufsclaſſen Hom

perſönlichen Militärdienſte aL unſtatthaft erklärte, wurde durch
folgendes Reichsgeſetz ebruar 890 abgeändert: „Militär⸗
pflichtige römiſch⸗katholiſcher Confeſſion, welche ich dem Studium
der Theologie widmen, werden Iu Friedenszeiten während der Dauer
dieſes Studiums bis zum April (8 ſiebenten Militärjahres zurück⸗
geſte Haben dieſelben bi Jum vorbezeichneten Zeitpunkte die Sub⸗
diaconatsweihe empfangen, ˙o werden dieſe Militärpflichtigen der
Erſatzreſerve überwieſen und bleiben Uebungen befreit.“ Dem
entſprechend wurde auch unterm März 1890 die bayeriſche Wehr
ordnung 2 Januar abgeändert, ⁰ daſs dieſelbe jetzt
autet Iu 2 „Zurückſtellung über das dritte Militärjahr
hinaus iſt Urch die Erſatzcommiſſion zuläſſig: a) wegen zeitiger
Ausſchließungsgründe und zwar 18 zum fünften Militärjahre,
0 behufs ungeſtörter lusbildung für den Lebensberuf und zwar Iu

ausnahmsweiſen Verhältniſſen bis zum fünften Militärjahre. Militär—
pflichtige römiſch⸗katholiſcher Confeſſion, welche ſich dem Udlum
der Theologie widmen, ſind jedoch während der Dauer dieſes Studiums

ſiebenten Militärpflichtjahres zurückzuſtellen.“bis Zum April des
32 Er 77  8 ürfen vorläufig zurückgeſtellt werden:

25 Militärpflichtige, welche In der Vorbereitung 3U einem beſtimmten
Lebensberufe oder In der Erlernung einer un oder eines Gewerbes
begriffen ind und Urch ue Unterbrechung bedeutenden Nachtheil
erleiden würden; Militärpflichtige römiſch-katholiſcher Confeſſion,
velche ſich dem Studium der Theologie widmen, ſind zurückzuſtellen.“

Ziffer „Der etwaige weitere Bedarf AIn Erſatzreſerviſten
iſt 3u entnehmen: Taugliche Militärpflichtige römiſch⸗katho⸗
liſcher Confeſſion, welche die Subdiaconatsweihe empfangen aben,
I der Erſatzreſerve überweiſen.“

Ziffer „Den Beſchlüſſen der verſtärkten Erſatzcommiſſion
unterliegen: a Anträge auf Zurückſtellung der Aushebung wegen
bürgerlicher Verhältniſſe nit Ausnahme der Inträge auf Zurück⸗
ellung Militärpflichtiger römiſch⸗katholiſcher Confeſſion, we ſich

Motive zuu V.⸗G.⸗H⸗E ctober 1888 Samml 183.
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dem Studium der Theologie widmen. Ueber Anträge der letzteren
Art entſcheiden die ſtändigen Mitglieder der Erſatzcommiſſion.“

117 Ziffer „Der Erſatzreſerve überwieſene Perſonen,
velche auf Grund der Ordination dem geiſtlichen Stande angehören,
ſollen 3u Uebungen nicht herangezogen werden; auch bleiben Yia
reſerviſten, welche die Subdiaconatsweihe empfangen haben,
Uebungen efreit.“

Alle dieſe Beſtimmungen elten bloß für die Friedens⸗, nicht
für die Kriegszeit.

Religiöſe Uebungen Urch Studenten. Auf die Klage
im biſchöflichen Memorandum, daſs NI den Mittelſchulen die eligion
3u wenig geü werde, antwortete das Miniſterium unterm März
1889 „Was die Anträge im biſchöflichen Memorandum bezüglich
der Pflege des religiöſen Lebens AMun den Mittelſchulen anlangt, o
entſpricht denſelben ſchon vielfach die bisher an den Lehranſtalten
feſtgehaltene Uebung Insbeſondere werden die heiligen Sacramente
allenthalben drei⸗ bi viermal des Jahres von den katholiſchen Schülern
angen Ebenſo iſt für die katholiſchen Schüler der Lehrerbildungs⸗
Anſtalten der tägliche Beſuch einer eiligen Meſſe angeordnet. Eine
tägliche Schulmeſſe findet ferner thatſächlich an mehreren Gymnaſien
0 wird Veranſtaltung getroffen werden, daſs dieſe Ein⸗
richtungen auch für die olge beibehalten werden.“

leſe Veranſtaltung wurde getroffen durch eine Miniſterial⸗
Entſchließung vom October 1889 an die Studienrectorate, In
welcher 5 El 77

leſe Uebung iſt an den Anſtalten, an welchen
ſie beſteht, aufre 3u erhalten, auch der Beſuch der täglichen U  E  —
meſſe hat da, wWO CEL bereits ſtattfindet, erner fortzubeſtehen, ofern
kein Zwang die Schüler zur Theilnahme an emſelben an

gewende wird
Pfründengenuſs. „Nach gemeinem Rechte, ſowie im

Geltungsbereiche des bayeriſchen Landrechtes ſind für die Rechte und
Pflichten de Pfründebeſitzers Pfründevermögen im weſentlichen
die Rechtsgrundſätze Üüber die Verwaltung fremden Vermögens und
über den Nießbrauch analog anzuwenden.“) Dieſe Grundſätze ſind im
einzelnen auf den Pfründegenuſs angewendet In Stingls Pfarramts⸗
verwaltung, 2 Aufl., 58 210 und 284

Zur erſtinſtanziellen Entſcheidung Streitigkeiten Über
und Verpflichtungen Qaus kirchlichen Verbänden iſt regelmäßig

diejenige ſtaatliche Verwaltungs-⸗Behörde oder „Stelle berufen,
der betreffenden Kirchenſtiftung oder Kirchengemeinde Unmtttelbar vor  2  —
geſetzt we dem Tte vorgeſe ſt, wO ſich die —

V  2  G  2  H  2  2  E vom März 1889 Samml X 304).
vom unit 1888 (Samml 127
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als Mittelpunkt de Pfarrſprengels befindet; nicht aber die Behörde,2 den I Anſpruch Genommenen vorgeſetzt iſt
11 „Die Verordnung Mär  0 1812, die Stolgebüren⸗

entrichtung IN Pfarrer remder Confeſſionen betreffend, iſt auf Reich⸗
niſſe an niedere Kirchendiener analog anwendbar. Da erkommen
iſt nicht geeignet, eine öffentlich 10  1  6 Verbindlichkeit nach Ziffer
der erwähnten Verordnung zu begründen.““

Demgemäß önnen auch die niederen Kirchendiener die Kirchen⸗
trachten nur jenen fordern, 8 zul Pfarrei gehören, alſo
nicht Akatholiken Und nicht ſolchen Katholiken, welche nl
V Pfarrei gehören. Ausgenommen iſt der Fall, daſ dieſe
Reichniſſe nicht beſtimmter, den Individuen geleiſteter Cultus  2
Qcte egeben werden, ſondern als Eα

0 auf einem Anweſen iegen

Leichenbegängniſſe. Die Oberpfälziſche Kreisregierung
gibt durch Entſchließung vom Y  3 5  Uli 1889*) bekannt „Nachdem
ſich über die Auslegung des 8 der oberpolizeilichen Vorſchriften

18 December J Zweifel rgeben aben, wird bekanntgegeben,
daſ

2 die bezeichnete Beſtimmung die Beſeitigung Miſsbräuchen,
Ule das Niederſetzen eichen vor und In Wirtshäuſern, das
allzulange Stehenlaſſen Leichen außerhalb der Friedhöfe —
v gar bis nach vollendetem Trauergottesdienſte und erg
bezielt, keineswegs aber die nach den örtlichen Verhältniſſen da oder
dort nothwendige Niederſetzung der El auf kurze Zeit zum Zweckeder kirchlichen Ausſegnung berührt.“

Uur die Diöceſe Paſſau wurde eine Emeritenanſtalterri  Ek. edes itglie der Anſtalt 30⁴ als Eintrittsgeld von
edem Hundert Mark ſeines ſpaltbriefmäßigen oder faſſionsmäßigenReineinkommens zwei Mark Die Tete Verpflegung der Hilfsprieſterwird auf 600 Mark ährlich veranſchlagt. Bei Beförderungen werden
dieſe zwei Percent für die Emeritenanſtalt dem Mehrbezug 4
oben Die widerruflichen Einkommensaufbeſſerungen werden beim
Eintrittsgeld nicht eingerechnet. 6 der Statuten.)Die roße de Jahresbeitrages richtet ſich nach der Größe de
Unterſtützungsbedarfes und nach dem reinen Einkommen (einſchließlichder Aufbeſſerungszuſchüſſe) eines jeden Mitgliedes. Der Usſchußwelchem nach Titel III der Statuten die Verwaltung der Anſtaltobliegt, hat nämlich alle V  Q.  ahre Im Monate December einen Etat
zu fertigen und der Genehmigung des biſchöflichen Ordinariates 3unterſtellen. In dieſem Etat iſt die Bedarfsſumme für nter  2  2
ſtützungen mit den Verwaltungskoſten und einem angemeſſenenReſervefonde für unvorhergeſehene 0 von der Summe der Trdent⸗

32 V.G.⸗H.E Om — Juni 1888 (Samml. X 127) A.⸗Bl.



en Eimnahmen we  e ſich Aus dem ſtaatlichen Dotationsbeitrage,
den Zinſen der NU onerierten Fondscapitalien und den In

6 und bezeichneten Einkünften Au den Renten des tainer'ſchen
Prieſterhausfondes und den Unterſtützungsfonds⸗Abgaben) zuſammen⸗
ſetzen, In Abzug 3u bringen Der ſich ergebende Paſſivreſt wird jedes
zahr auf das Geſammteinkommen der Mitglieder der meritenanſtalt
ausgeſchlagen und dann Urch Ausſchreiben an die Decanate kund
gegeben, wie viel jede itglie vom under ſeine Einkommens
als Jahresbeitrag 3u leiſten hat Dieſer ſoll aber das Maximum

einem Percent niemals überſteigen. (§ der Statuten.) Wenn
eine Jahresrechnung ungeachtet des erhobenen Maximal⸗Jahresbeitrages

einem Percent mit inem Paſſivreſte chließt, ſind zu deſſen eckung
die Intercalar⸗Renten zu verwenden, außerdem aber ſind dieſelben
alljährlich al ein von dem unangreifbaren Grundvermögen getrennt
3u haltender Reſervefond verzinslich anzulegen. (§ der Statuten.)

Der Eintritt In die Emeritenanſtalt iſt für die vor dem Januar
ordinierten Diöceſanprieſter ein freiwilliger. Die da an

zu weihenden oder In die Diöceſe Paſſau ühertretenden rieſter
erwerben mit dem Eintritte Iun den Clericalverband der Diöceſe
glei die Eigenſchaft eines Mitgliedes der Emeritenanſtalt und reten
ſofort M alle Rechte und Pflichten eines ſolchen ern (S der
Statuten.)
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eder der Emeritenanſtalt angehörige rieſter hat für den Fall
unverſchuldeter Dienſtuntauglichkeit Anſpruch auf die nach gegen
wärtigen Statuten ihm zuſtehende Unterſtützung. (8 der Statuten.
Die Emeritenpenſion wird auf ährlich 1000 Mark feſtgeſetzt,
welche bei olchen Prieſtern, die ſelbſt zur Leſung der eiligen Meſſe
unfähig geworden ſind, durch eine Zulage von 200 Mark auf den
Maximalbetrag von 1200 QLr erhöht wird (8 47 der Statuten.)
Bei theilweiſer und vorübergehender Dienſtunfähigkeit wird den
Mitgliedern der Anſtalt die nöthige Unterſtützung gewährt 1) durch
Uebertragung eines Beneficiums oder einer Meſſeleſerſtelle mit einem
angemeſſenen Zuſchuſſe aus der Emeritenanſtalt, Un welchen die

ezüge bis auf Mark, eventuell Mark, ergänz werden,
durch einen El der Jahrespenſion, 30 den arrern, jedoch

HI außerordentlichen Fällen, durch einen ähnlichen baren Zuſchuß
Zul Suſtentation eines Aushilfsprieſters, welcher übrigens den Maximal  —
betrag von 600 Mark nicht überſteigen darf der Statuten.)0  Q.  edem nicht bepfründeten Diöceſanprieſter elben bis zur Erlangungeiner ründe ſeine rechtlichen Uſprüche auf den Tiſchtitelgenuſs
vorbehalten. Solchen Mitgliedern der meritenanſtalt kann der
Tiſchtitelbetrag inter den für bepfründete Mitglieder geltenden Mo
dalitäten bis 3u 1000 Mark nd 1200 Mark ergänz werden. (Sder Statuten.)

Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ 1891,



Armenſachen.
In validitäts⸗ und Alters-Verſicherungs-Geſetz.

Au dem Gebiete des Armenweſen wurden ſeit 1883 eine ethe
deutſcher Reichsgeſetze gegeben, welche das bayeriſche Armen⸗ und
Krankengeſetz pri 1869 vielfach durchlöchern, ohne *
überflüſſig 3u machen. So das Kranken⸗Verſicherungs⸗Geſetz vom

Juni 1883, das Unfall⸗Verſicherungs⸗Geſetz Juli 1884,
welches durch Reichsgeſetz 11 Juli 1887 auf die Bauarbeiter,
durch Reichsgeſetz vom Mai 1885 auf die Arbeiter der erkehrs⸗
anſtalten, durch eichsgeſetz Mai 1886 auf die br nd
landwirtſchaftlichen Tbeiter, durch ReichsgefEtz vom Juli 1887
auf die e(eleute ausgedehnt wurde. Am einſchneidendſten iſt aber das
Eſe Juni 1889, die nvaliditäts⸗ und Alters⸗Verſicherung
betreffend. Wir önnen dieſes Geſetz wegen angel an Raum hier
nicht näher beſprechen, Dir bemerken daſs durch L  E das
bayeriſche Armen⸗ und Krankengeſetz April 1869 nicht
völlig aufgehoben iſt; letzteres bleibt In Kraft für die erſonen,
we nach dem Reichsgeſetze 22 Juni 1889 keine Invaliden⸗
und Altersrente 3 beanſpruchen aben; der Kreis, auf welchen ſich
das bayeriſche Armengeſetz un Ukun erſtreckt, iſt allerdings bedeutend

geworden; das bayeriſche Geſetz bleibt ferner In Kra für jene
erſonen, welche eine Invaliden⸗ oder Altersrente beanſpruchen
aben, für die Zeit, innerhalb welcher ſie ihren Anſpruch noch nicht
rheben können; denn die 2 hat auch In Zukunft immer
noch die örtliche Armenpflege 3u leiſten, da nach de eichs  E
geſetzes vom 22 Juni 1889 die auf geſetzlicher orſchri beruhende
Verpflichtung von Gemeinden und Armenverbänden zur Unterſtützung
hilfsbedürftiger erſonen durch dieſes Eſe nich berührt wird;
ſoweit aber vbon einer Gemeinde oder einem Armenverband an

bedürftige Perſonen Unterſtützungen für einen eitraum geleiſtet
ſind, für welchen dieſen erſonen Anſpruch auf Invaliden⸗ oder
Altersrente Uſtand, geht der Anſpruch auf Rente Im Betrage der
geleiſteten Unterſtützung auf die Gemeinde oder den Armenverband
über. Endlich bleibt das bayeriſche Irmengeſetz auch noch iIn 4
In jenen ällen, i welchen Perſonen ungeachtet der Invaliden⸗ oder
Altersrente noch als ilfsbedürftig bezeichnet werden müſſen; das
wird aber vielfach der Fall ſein, denn nit der Invaliden⸗ oder Alters
rente werden uUur wenige (ben können.

Leiſtungen aAus der Armencaſſe für einen Heimatangehörigen,
we Urſprünglich ohne Wiſſen und llen des Unterſtützten 9e⸗
ſchehen ſind Bezahlung des Mietzinſes nicht auf Anſuchen
des Mieters, ſondern auf Drängen des Vermieters gewinnen den
QAr  er einer öffentlichen Armenunterſtützung, E nach Art
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Abf des Geſetzes vom April 1868 21 April 1884
ein Einſpruchsrecht der Gemeinde gegen die Verehelichung des nter⸗
ützten gibt, beim Vorhandenſein der übrigen Vorausſetzungen de
Armengeſetzes jedenfalls dann, ſich der Unterſtützte auch noch
nach amtlich erlangter Kenntnis von der für ihn geleiſteten Zahlungunthätig verhält und Jum Rückerſatz keinen macht (V.⸗G.⸗H.⸗E.December 1888.)

＋

0 des Schulgeldes. Der Anſpruch der Gemeinde
des Schulſitzes gegen die Heimatgemeinde unvermögender auswärtigerKinder auf Bezahlung des Schulgeldes, da In Gemäßheit des Art
des Schuldotations⸗Geſetzes November 1861 von der Ge
meinde des Schulſitzes einſtweilen bezahlt wurde, iſt kein Anſpruchauf rTmenunterſtützung. Eine Armenunterſtützung liegt jedo vor,entweder der Armenpflegſchaftsrat der Gemeinde des Schulltze für Schulkinder, ſeien ſie In der Gemeinde, ſeien ſie Qu  AT
heimatsberechtigt, oder der Armenpflegſchaftsrath der Heimatgemeindedieſer letzteren das aus der u  2 oder Gemeindecaſſe des Schulſitzesvorgeſchoſſene Schulgeld wegen Hilfsbedürftigkeit der Eltern zurück⸗erſetzt Die Bezahlung des Schulgeldes für unbemittelte Kinder
wurde vom V

25

G.⸗H.⸗E wiederholt ausdrücklich als Armenunter—
ützung rklärt Der Armenpflege der Gemeinde des Schulſitzes,we der Gemeinde— oder Schulcaſſe das von dieſer für IMm Gemeinde—
bezirke befindliche Kinder unvermögender auswärtiger Eltern bor
geſchoſſene rückſtändige Schulgeld erſetzt hat, jedo nur dann
ein Nſpru auf Rückerſatz hiefür u, wenn die Vorausſetzung des
Art 12 Ziffer des Armengeſetzes vom II 1869 vorliegt,alſo wenn deren Heimat Unbekannt oder beſtritten oder deren nter  2
tützung von der verpflichteten Gemeinde oder öffentlichen Caſſe ver
weigert wird (V.⸗G.⸗ Juni 1888.)2)3 für Lernmittel Kinder. Bezüglich der
Anſchaffung der Lernmittel für Uunbemittelte Kinder und der ragede Rückerſatzes der Anſchaffungskoſten beſteht im Schuldotations⸗Geſetz vom November 1861 eine ausdrückliche Beſtimmung nicht,da Art daſelb auf die Lernmittel nicht anwendbar iſt und
Abſ 2 ſich nach dem klaren Wortlaute NUL auf das Schulgeld bezieht.Zwar iſt In vom Juli 1869 ohne jede nähere Motivierungausgeſprochen, daſs II gleicher Weiſe wie für die Schulgeldrückſtändeein Erſatzanſpru die Heimatgemeinde auch ezügli der Koſtenfür die den auswärtigen Almelit Kindern von der Gemeinde des Schul⸗3e etwa angeſchafften unentbehrlichen Bücher und Lernmittel be⸗
ründet ſei, aber dieſer Anfgeſchloſſen chauung hat ſich der V.⸗G.⸗ nie 0
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Hat alſo die Gemeinde— oder ulcaſſe eines Schulſitzes für
Arme auswärtige Kinder Lernmittel angeſchafft, o hat ſich leſe an
den Armenpflegſchaftsrath der nämlichen Gemeinde ückerſatz zuwenden, dieſer aber hat den Anſpruch auf Rückerſatz gegen die Heimats⸗gemeinde der Kinder nach Maßgabe de Art 27 des Armen—
geſetzes In Verbindung mit den 3, 4, Abſ Art 1und Art 5  —2 geltend 3u machen. Dem Anſpruche der Armen⸗
ege des Schulſitzes auf Rückerſatz wird hierbei In der ege die
Beſtimmung des Art 31 — Armengeſetzes umſoweniger entgegen⸗ſtehen, als nach der Rechtſprechung des G.⸗ dieſe BeſtimmungII denjenigen Fällen keine Anwendung nNdet, In welchen nicht eine
fortdauernde, ondern, Ute hier, eine vorübergehende UnterſtützungIn rage V.⸗G.⸗H.⸗E. Mai 1888

Anzeige der Hilfeleiſtung. Die nach Art 31 Abſdes Armengeſetzes vom II 1869 an die vermeintlich ſoforterſa

ichtige Gemeinde binnen drei Tagen erſtattete Anzeige von
der für einen remden Hilfsbedürftigen nothwendig gewordene Unter—
ſtützung deckt (ventuell auch die In Art Abſ Ur
die0 des Art 11 Abſ und Art 5  3 Abſ 3 ezw vorgeſchriebeneInzeige U  ber die nach Ablauf 90— bezw agen noch fort⸗dauernde Nothwendigkeit der Hilfeleiſtung zur Sicherung des Tſaanſpruches für die nach jenen Zeiträumen fortgeſetzte Unterſtützung.Eine Armenpflege0 nämlich einer auswärtigen hilfsbedürftigenPerſon Krankenunterſtützung gewährt und In der Meinung, ſie ſei
gar keine Unterſtützung chuldig, der Heimatgemeinde ſofort nzeigegemacht Nun ſtellte ſich heraus, daſs die Aufenthaltsgemeinde der
hilfsbedürftigen Perſon Tage lang nach Art Abſ 3 des
Armengeſetzes) Unterſtützung chuldig ſei, und C8 handelte ſichdarum, bb die ſofort gemachte Anzeige geeignet ſei, die Erſatzanſprüchefür die nach den Tagen weiter geleiſtete Krankenhilfe 3u etten
Art 31 Abf und des Geſetzes ſagt „Wird einem remdenbedürftigen 26 Unterſtützung ewährt, ſo hat der Armenpflegſchaftsrath,bezw die Verwaltung der hilfeleiſtenden Krankenanſtalt an den Armen—q
pflegſchaftsrath der erſatzpflichtigen Gemeinde binnen drei agen Nachricht abzuſenden. Der Lauf dieſer dreitägigen I beginnt mit
dem auf den Anfang der Hilfeleiſtung folgenden Tag In den 0  endes Art —4 Abſ und Art Abſ iſt ſpäteſtens un Tage
vor Ablauf der dort feſtgeſetzten Zeiträume die Nachricht abzuſenden.“Da teſe geſetzliche Beſtimmung für die Fälle der Art 14 Abſund Art 13 Abſ edigli einen ſpäteſten, NI aber auch einen
früheſten Termin feſtſetzt, ſo iſt nicht abzuſehen, wie ES gerechtfertigt ſeinkönne, eine Anzeige, E den feſtgeſtellten ſpäteſten Termin einhält,als rechtsunwirkſam zu erklären. (V

G.⸗H

4

E Oet 1888.)
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5 Anzeige der Privathilfeleiſtung. „Der nArt

Abſ de! Armengeſetzes 29 pri 1869 zur Sicherung eines
Erſatzanſpruches für geleiſtete Privathilfe NI den Armenpflegſchafts⸗
rath de Ortes der Hilfeleiſtung vorgeſchriebenen und auch bei nur

einmaliger ärztlicher nothwendigen Anzeigeerſtattung wird nicht
chon urch die Abſendung der Anzeige innerhalb der geſetzlichen I
genügt, vielmehr ird dieſer geſetzlichen Vorſchrift In der Regel, VOLY?·

behaltlich eines der rechtzeitigen Zuſtellung der Anzeige entgegen⸗
ſtehenden unabwendbaren inderniſſes, dadurch genügt, daſs die
betreffende Anzeige der Armenpflege innerhalb jener I wirklich
zugeſtellt wird.“ (V.⸗G.⸗H.⸗E. vom November 1888.)“)

Ständige Arbeit Nach Art 11 des Armengeſetzes iſt
Dienſtboten, Gewerbsgehilfen, Lehrlingen, Fabrik⸗ oder Lohnarbeitern,
we außerhalb threr Heimat Iun Dienſt oder Ian ſtändiger Arbei
ſtehen und wegen Erkrankung der bedürfen, von der Dienſt

2
gemeinde vo Tage lang Krankenhilfe gewähren. In der
Beſchäftigung der ſogenannten Zugeherinnen iſt Inter Umſtänden
ein ſtändiges Arbeitsverhältnis im Sinne des Art 44 — Armen—
geſetze

8 3u erblicken Es wird aher, enn derartige Beſchäftigungen
In Frage ſtehen, von Fall 3u Fall 3u Unterſuchen ſein, ob die Merk—
male der Ständigkeit des Arbeitsverhältniſſes vorhanden In oder
nicht. In o Verhältnis ieg jedo keineswegs dann vor, benn
der Zugehpoſten täglich nur einen verhältnismäßig kurzen Zeitaufwand
erfordert und Uur einen kärglichen, Jum Unterhalte der betreffenden
Perſon weitaus nicht ausreichenden Lohn als Nebenerwerb abwirft.
V.⸗G.⸗H.E vom November 1888.)2)

Im Betreffe der Unterſtützung Unbemittelter Ge⸗
meinden Unterhalte threr Geiſteskranken erließ die mittel
fränkiſche Regierung Urch Entſchließung II 1889 nähere
Directiven. Dieſelben ſind Im Kreisamtsblatt veröffentlicht.

Dramatiſches Materiale,
enktnoömmen dem Liben der Beiligen.

Von ohann Langthaler, eg orherr von Florian und Pfarrvicar
von Goldwörth bei Ottensheim. (Nachdruck vorbehalten.)

Dramatiſche piele us em Leben der Heiligen.
Petrus. Ein geiſtliches Spiel mit Chören Ir Wẽĩ A.

Zur Feier des Prieſter-Jubiläums Leo' IIIL 887 Kleine II Paderborn.
8 Seiten. Preis Pf. kr
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